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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Gruppe "AKP" 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: 13846/18 - COM(2018) 729 final + ADD 1 

Betr.: Beschluss des Rates über den Standpunkt, der im Namen der 
Europäischen Union im mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedsstaaten einerseits 
und den SADC-WPA-Staaten andererseits eingesetzten Gemeinsamen 
Rat im Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung für die 
Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten und den Verhaltenskodex für 
Schiedsrichter und Mediatoren zu vertreten ist 

– Annahme 
  

1. Die Kommission hat dem Rat am 5. November 2018 einen Vorschlag für einen Beschluss des 

Rates über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im mit dem 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedsstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten andererseits eingesetzten 

Gemeinsamen Rat im Hinblick auf die Annahme der Geschäftsordnung für die Vermeidung 

und Beilegung von Streitigkeiten und den Verhaltenskodex für Schiedsrichter und Mediatoren 

zu vertreten ist, übermittelt. 

2. Die Gruppe "AKP" hat den genannten Vorschlag für einen Beschluss des Rates erörtert und 

am 13. Dezember 2018 Einvernehmen über den Wortlaut des Entwurfs des Beschlusses des 

Rates erzielt. 
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3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er 

– den Text in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung 

(Dok. 15617/18) als A-Punkt annimmt; dieser Text wird im Gemeinsamen Rat, der mit 

dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedsstaaten einerseits und den SADC-WPA-Staaten andererseits eingesetzt wurde, 

als Verhandlungsgrundlage dienen; 

– das Europäische Parlament über die Annahme des oben genannten Beschlusses 

unterrichtet. 
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